
Region Hannover

Stadt Springe
Stadtteil Bennigsen

7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Springe

gem. § 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB
im Rahmen der Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 41 „Schusterhöfe“

Verfahrensvermerk:

Diese Berichtigung des Flächennutzungsplanes hat dem Rat der Stadt Springe zum Satzungs-
beschluss (§ 10 BauGB) über den Bebauungsplan Nr. 41 „Schusterhöfe“, Stadtteil Bennigsen
am 24.10.2019 vorgelegen.

Der Bebauungsplan Nr. 41 „Schusterhöfe“, Stadtteil Bennigsen ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am
18.07.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden und damit rechtsverbindlich.

Ebenso wurde die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes am 18.07.2020 ortsüblich be-
kannt gemacht und ist damit wirksam.

Springe, 20.07.2020

                                                       gez. Springfeld
                                                        Bürgermeister
                                                         (Springfeld)
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Hinweis:

Für diesen Plan gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zurzeit gültigen Fassung.
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